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176  Anträge 
 
(1) 1Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsgangs hat der Staatsanwalt, wenn nicht 
besondere Umstände ein abweichendes Verfahren rechtfertigen, den Strafbefehlsantrag so zu stellen, dass 
er einen Strafbefehlsentwurf einreicht und beantragt, einen Strafbefehl dieses Inhalts zu erlassen. 2In den 
Fällen des § 444 StPO in Verbindung mit § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist im 
Strafbefehlsentwurf die Anordnung der Beteiligung der juristischen Person oder Personenvereinigung und 
die Festsetzung einer konkreten Geldbuße aufzunehmen. 3In den Fällen des § 407 Absatz 2 Satz 2 StPO 
schlägt er gegebenenfalls zugleich geeignete Auflagen und Weisungen vor; für Auflagen gilt Nummer 93 
sinngemäß.

(2) Dem Entwurf ist die zur Zustellung des Strafbefehls und für etwa vorgeschriebene Mitteilungen nötige 
Zahl von Durchschlägen beizufügen.


